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Verordnung zur Regelung der Gymnasialen Ober-
stufe und der Projektarbeit in den zur Allgemeinen

Hochschulreife führenden Bildungsgängen

Vom 3. November 2008

Aufgrund des § 21 Abs. 1, des § 24 Abs. 6, des § 33
Abs. 1, des § 37 Abs. 6, des § 38 Abs. 5 und des § 40
Abs. 8 sowie der §§ 42, 45 und 49 in Verbindung mit 
§ 67 des Bremischen Schulgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28. Juni 2005 (Brem.GBl. S. 260,
388, 398 – 223-a-5), das durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 10. Juni 2008 (Brem.GBl. S. 151) geändert worden
ist, wird verordnet:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über die Gymnasiale
Oberstufe 

Die Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
vom 1. August 2005 (Brem.GBl. S. 332), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 7. April 2006 (Brem.GBl.
S. 194 – 223-a-16), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Gymnasiale Oberstufe ist der Sekun-
darstufe II zugeordnet. Sie besteht aus einer ein-
jährigen Einführungsphase und einer anschlie-
ßenden zweijährigen Qualifikationsphase.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Einführungsphase dient der Vorbe-
reitung der Schülerinnen und Schüler auf die
Anforderungen und Inhalte der Qualifikations-
phase. Die Qualifikationsphase bereitet auf die
Abiturprüfung vor. Die Vorbereitung auf die all-
gemeine Studierfähigkeit sowie die Berufs- und
Studienorientierung sind fester Bestandteil der
Arbeit in der  Gymnasialen Oberstufe. Die
Gymnasiale Oberstufe führt durch die Vermitt-
lung einer allgemeinen Grundbildung in Ver-
bindung mit individueller Schwerpunktsetzung
in Wahlpflicht- und Profilorganisation zur Allge-
meinen Hochschulreife.“

2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „die Fach-
aufsicht“ durch die Worte „die Senatorin für Bil-
dung und Wissenschaft“ ersetzt.

3. In § 5 Satz 1 werden nach dem Wort „verbind-
lichen“ die Worte „Wahlpflicht- oder“ eingefügt.

4. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird den Worten „Profil-, Fach- und
Kursangebot“ das Wort „Wahlpflicht-„ voran-
gestellt. 

b) In Satz 2 werden die Worte „ die Fachaufsicht“
durch die Worte „die Senatorin für Bildung und
Wissenschaft“ ersetzt.

5. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Organisation des Unterrichts

(1) Der Unterricht in der Einführungsphase der
Gymnasialen Oberstufe ist in Form eines Klassen-
verbandes organisiert. Für die Einführungsphase
gilt die Stundentafel der Anlage 2.  Die Schwer-
punktbildung erfolgt im Rahmen des Wahlpflicht-
bereichs.

(2) Der Unterricht in der Qualifikationsphase ist
in Form eines Systems aus Grund- und Leistungs-
kursen organisiert. Leistungskurse werden auf er-
höhtem Anforderungsniveau unterrichtet. Grund-
kurse werden auf grundlegendem Anforderungs-
niveau unterrichtet. Folgende Bedingungen sind
zu beachten:

1. Jeweils ein Leistungskurs und mindestens
zwei Grundkurse werden zu Profilen zusam-
mengefasst.

2. Leistungskurse können nur in Ausnahmefäl-
len durch einen Verbund von Grundkurs
und ergänzendem Zusatzkurs gebildet wer-
den.

3. Der Unterricht ist in Halbjahreskurse geglie-
dert, die bis auf Kurse in Sportpraxis inhalt-
lich aufeinander aufbauen und in der Regel
jahrgangsgebunden sind.
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(3) Fachübergreifende Lernformen ergänzen das
fachliche Lernen und sind Bestandteil des Unter-
richts.

(4) Die Unterrichtsfächer außer Sport werden
entsprechend der Anlage 1 zu Aufgabenfeldern
zusammengefasst. Die sprachlich-literarisch-künst-
lerischen Fächer bilden das Aufgabenfeld I, die
gesellschaftswissenschaftlichen das Aufgabenfeld II
und die mathematisch-naturwissenschaftlich-tech-
nischen das Aufgabenfeld III.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 6 werden die Worte „eine wei-
tere Naturwissenschaft oder weitere Fremd-
sprache“ durch das Wort „Sport“ ersetzt.

bb) Die bisherige Nummer 7 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Hatte eine Schülerin oder ein Schüler kei-
nen oder bis zum Eintritt in die Gymnasiale
Oberstufe keinen durchgehenden Unterricht in
mindestens vier aufeinander folgenden Jahr-
gangsstufen in einer zweiten Fremdsprache,
muss sie oder er in Ergänzung zu Absatz 1 Num-
mer 2 in der Einführungsphase und den zwei
Jahren der Qualifikationsphase eine weitere
Fremdsprache jeweils in einem Umfang von 
4 Jahreswochenstunden belegen.

(3) Eine in der Gymnasialen Oberstufe neu
aufgenommene Fremdsprache wird mit vier
Wochenstunden unterrichtet. Eine in den bei-
den Jahrgangsstufen vor dem Eintritt in die
Gymnasiale Oberstufe belegte Fremdsprache ist
keine neu aufgenommene Fremdsprache.

(4) Eine Fremdsprache nach Absatz 1 Nr. 2
kann Englisch als in der Einführungsphase neu
aufgenommene Fremdsprache sein. Sie muss in
den drei Schuljahren der Gymnasialen Oberstufe
insgesamt mit 12 Jahreswochenstunden unter-
richtet werden. Im Falle von Satz 1 ist eine vor
Eintritt in die Gymnasiale Oberstufe belegte
Fremdsprache in der Einführungsphase fortzu-
setzen.“

c) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden aufge-
hoben.

7. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9

Einführungsphase

(1) Die Fächer, die als Leistungskurs gewählt
werden und die Fächer, in denen eine Abiturprü-
fung abgelegt wird, müssen in der Einführungs-
phase im zweiten Halbjahr belegt werden. Die
Schulleiterin oder der Schulleiter kann Ausnahmen
zulassen.

(2) Schülerinnen und Schüler, die beim Eintritt
in die Gymnasiale Oberstufe den Mittleren Schul-
abschluss noch nicht erworben haben, müssen in
der Einführungsphase die Fächer nach der Stun-
dentafel der Anlage 2, Spalte 3 belegen, insbeson-
dere:

1. zwei naturwissenschaftliche Fächer, 

2. Geschichte,

3. ökonomische Bildung im Rahmen eines wei-
teren Faches des Aufgabenfeldes II,

4. angebunden an die Fächer des Wahlpflicht-
bereichs oder an die Kernfächer mindestens
eine Wochenstunde Methodenunterricht.

(3) Schülerinnen und Schüler, die beim Eintritt
in die Gymnasiale Oberstufe den Mittleren Schul-
abschluss bereits erworben haben, müssen in der
Einführungsphase die Fächer nach der Stunden-
tafel der Anlage 2, Spalte 2 belegen, insbesondere:

1. ein naturwissenschaftliches Fach,

2. Geschichte,

3. ökonomische Bildung im Rahmen eines wei-
teren Faches des Aufgabenfeldes II,

4. angebunden an die Fächer des Wahlpflicht-
bereichs oder an die Kernfächer mindestens
eine Wochenstunde Methodenunterricht.

(4) Für Fächer der Stundentafel nach Anlage 2
können zweistündige Ergänzungskurse, die curri-
cular eigenständig sind und der Vorbereitung auf
einen Leistungskurs in der Qualifikationsphase
dienen, eingerichtet werden. Die Belegung eines
solchen Kurses ist nicht Voraussetzung für die Be-
legung eines Leistungskurses in der Qualifikati-
onsphase.“

8. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10

Qualifikationsphase

(1) Es müssen mindestens zwei Leistungskurse
belegt werden, ein Leistungskurs ist Bestandteil
des Profils. Die übrigen Fächer werden als Grund-
kurse belegt. Ein dritter Leistungskurs ist zulässig.

(2) Eins der Fächer nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 4
muss als Leistungskurs belegt werden.

(3) Zusätzlich zu den Vorgaben in § 8 sind fol-
gende Fächer zu belegen:

1. Geschichte in zwei aufeinander folgenden
Halbjahren oder Politik, in dem historische
Anteile ausgewiesen sind, in vier aufeinan-
der folgenden Halbjahren,

2. Religionskunde oder Philosophie in zwei auf-
einander folgenden Halbjahren.

3. Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel in
zwei aufeinander folgenden Halbjahren.

(4) Ein mit null Punkten oder „nicht beurteilbar“
bewerteter Kurs gilt als nicht belegt.

(5) In der Qualifikationsphase darf kein Halb-
jahr übersprungen werden.

(6) Für Schülerinnen und Schüler, die mit der
Versetzung in die Qualifikationsphase den Mittleren
Schulabschluss erreicht haben, gilt:

1. In den zwei Jahren der Qualifikationsphase
zusammen müssen mindestens 68 Jahres-
wochenstunden belegt werden.

2. Es können bis zu zwei Jahreswochenstunden
als Selbstlernzeit im Rahmen der Projektarbeit
im Profil angerechnet werden.



(7) Für Schülerinnen und Schüler, die vor Ein-
tritt in die Gymnasiale Oberstufe den Mittleren
Schulabschluss erreicht haben, gilt:

1. In den zwei Jahren der Qualifikationsphase
zusammen müssen mindestens 60 Jahres-
wochenstunden belegt werden.

2. Es können bis zu zwei Jahreswochenstun-
den als Selbstlernzeit im Rahmen der Pro-
jektarbeit im Profil angerechnet werden.

(8) Leistungskurse werden mit fünf, Grundkurse
in Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik mit
drei Wochenstunden unterrichtet. Grundkurse, die
mit einer schriftlichen Abiturprüfung abgeschlossen
werden, sollen ebenfalls mit drei Wochenstunden
unterrichtet werden. Mit Ausnahme der Kurse
nach § 8 Abs. 2 und 3 und § 13 Abs. 4 werden die
übrigen Grundkurse mit drei, mindestens aber mit
zwei Wochenstunden unterrichtet.

(9) In den Profilen muss im ersten Jahr der Qua-
lifikationsphase zusätzlich mindestens eine Wo-
chenstunde für Projektarbeit vorgesehen und im
Rahmen der Profile unterrichtet werden.“

9. Nach § 10 wird folgender neuer § 10a eingefügt:

„§ 10a 

Projektarbeit 

(1) In einem Halbjahr der Qualifikationsphase
wird eine Projektarbeit erstellt. Sie wird im Rah-
men eines fachübergreifenden Projektes, an dem
mindestens zwei Fächer beteiligt sind, erstellt. 

(2) Die Projektarbeit setzt sich aus den Projekt-
ergebnissen, der Präsentation der Projektergeb-
nisse und einem Gespräch über die Projektergeb-
nisse zusammen. Das Gespräch wird von den Leh-
rerinnen oder Lehrern der nach Absatz 1 beteilig-
ten Fächer geführt.

(3) Statt der Schriftform können die Projekt-
ergebnisse aus einem medialen Produkt, einem
gestalteten Objekt oder einer szenischen oder mu-
sikalischen Darstellung bestehen. Liegt das Pro-
jektergebnis nicht in Schriftform vor, ist es um eine
schriftliche Reflexion des Projektergebnisses zu
ergänzen. 

(4) Das Thema der Projektarbeit wird von den
Lehrerinnen oder Lehrern der nach Absatz 1 betei-
ligten Fächer genehmigt. Die Projektarbeit wird
von zwei an der Projektarbeit beteiligten Lehrerin-
nen und Lehrern bewertet. Die Bewertung ist zu
dokumentieren. 

(5) Die Projektarbeit kann als Einzel- oder
Gruppenarbeit angefertigt werden. Im Falle einer
Gruppenarbeit muss die individuelle Leistung
nachweisbar und bewertbar sein. 

(6) Die Projektarbeit wird in die Gesamtqualifi-
kation eingebracht. Eine mit null Punkten bewer-
tete Projektarbeit gilt als nicht angefertigt.“

10. § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Der Wechsel von Fächern im Wahlpflichtbereich
ist nach den Möglichkeiten der Schule bis
spätestens zum Ende des ersten Halbjahres der
Einführungsphase zulässig.“

b) In Satz 2 werden die Worte „Profil oder Leis-
tungskurs“ durch das Wort „Fach“ ersetzt.

c) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann
Ausnahmen in der Frist nach Satz 1 zulassen.“

11. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden vor den Worten „schriftliche
Arbeiten“ die Worte „Klausuren und weitere“
eingefügt.

b) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Für die Einführungsphase gilt:

1. In den Fächern Deutsch, Mathematik und
Erste Fremdsprache werden je Halbjahr
mindestens zwei Klausuren geschrieben.
Es kann eine der beiden Klausuren durch
eine vergleichbare Leistung wie Referat
oder Präsentation ersetzt werden. 

2. In den übrigen Fächern wird je Halbjahr
mindestens eine Klausur geschrieben.

(3) Für die Qualifikationsphase gilt:

1. In jedem Kurs wird in jedem Halbjahr
mindestens eine Klausur geschrieben. 

2. Abweichend von Nummer 1 werden in
Leistungskursen in den ersten drei Halb-
jahren der Qualifikationsphase mindes-
tens zwei Klausuren geschrieben. Es kann
eine der beiden Klausuren durch eine
vergleichbare Leistung wie Referat oder
Präsentation ersetzt werden.

Von der Regelung nach Nummer 1 ist der
Grundkurs Sport (Sportpraxis) ausgenommen.

(4) Die Klausuren sollen sich in ihren Anfor-
derungen bis zum Ende der Qualifikationsphase
zunehmend an den Anforderungen der schrift-
lichen Abiturprüfung orientieren.“

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden
die Absätze 5 und 6.

d) Nach Absatz 6 wird folgende Tabelle ein-
gefügt:

12. § 13 erhält folgende Fassung:

„§ 13

Regelungen für das Fach Sport

(1) Die Sportarten sind nach Bewegungsfeldern
geordnet. Die Kurse im Fach Sport (Sportpraxis)
oder die sportpraktischen Teile der Kurse nach
Absatz 3 und 4 haben jeweils eine der Sportarten
nach Anlage 1 zur Grundlage. Mit Zustimmung
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der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann
die Schule weitere Sportarten anbieten.

(2) Wer Sport als Grundkurs belegt, muss in der
Qualifikationsphase Kurse in zwei Sportarten aus
zwei verschiedenen Bewegungsfeldern belegen.

(3) Leistungskurse werden in der Regel mit fünf
Wochenstunden unterrichtet. Der Theorieteil muss
in der Qualifikationsphase in jedem Halbjahr
zweistündig unterrichtet werden. In der Qualifika-
tionsphase müssen drei Sportarten aus drei ver-
schiedenen Bewegungsfeldern unterrichtet wer-
den. Die Standorte für Leistungskurse werden von
der jeweiligen Stadtgemeinde bestimmt. Sport-
theorie muss in der Einführungsphase belegt wer-
den.

(4) Für Kurse, die Grundlage einer Prüfung im
4. Prüfungsfach nach § 9 Abs. 2 der Verordnung
über die Abiturprüfung sind, gilt zusätzlich zu Ab-
satz 2:

1. enger Theorie-Praxis-Bezug,

2. Unterricht von vier Wochenstunden in der
Qualifikationsphase, Sporttheorie und -pra-
xis werden mit jeweils mit zwei Wochenstun-
den unterrichtet,

3. der Kurs ist durchgängig zu belegen.

In begründeten Einzelfällen kann nach den Mög-
lichkeiten der Schule ein weiterer Sport-Praxis-
kurs belegt werden.

(5) Wer Sport als Leistungskurs wählt, muss vor
Aufnahme des Unterrichts die folgenden Nach-
weise erbringen:

1. eine ärztliche Bescheinigung, dass keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen, das
Fach Sport als Leistungskurs zu betreiben,

2. Jugendschwimmabzeichen in Bronze,

3. Sportabzeichen-Prüfung.

(6) Im Fach Sport werden in Kursen nach Ab-
satz 3 und 4 bei der Festlegung der Halbjahres-
noten die Noten in Sportpraxis und in Sporttheorie
im Verhältnis 1:1 gewichtet und zu einer Halbjah-
resnote zusammengefasst. Bei einer Bewertung in
einem der beiden Teile von null Punkten kann die
Halbjahresnote höchstens drei Punkte, bei einer
Bewertung von ein bis drei Punkten, kann die
Halbjahresnote höchstens sechs Punkte betra-
gen.“

13. In § 14 Satz 3 wird das Wort „Kontextes“ durch das
Wort „Zusammenhangs“ ersetzt.

14. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „Schülerinnen und Schüler, die eine
bilinguale Abiturprüfung ablegen wollen, müs-
sen folgende Bedingungen erfüllen“ werden
durch die Worte „Der Besuch eines bilingualen

Bildungsganges kann im Abiturzeugnis aufge-
nommen werden, wenn zusätzlich zu den Bele-
gungsbedingungen nach §§ 8 bis 10 folgende
weitere Bedingungen erfüllt sind“ ersetzt.

b) Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben.

15. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16

Wiederholung

(1) Wird die Einführungsphase wiederholt, sind
die bei der Wiederholung belegten Fächer für die
Wahl der Leistungskurse und der Prüfungsfächer
maßgeblich.

(2) Werden Halbjahre der Qualifikationsphase
wiederholt, sind die in der Wiederholung belegten
Kurse für Belegung und Einbringung maßgeblich.
Können Kurse bei der Wiederholung nicht belegt
werden, kann die Schulleiterin oder der Schullei-
ter Ausnahmen von Satz 1 zulassen.“

16. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Nach dem bisherigen Absatz 5 wird folgender
neuer Absatz 6 angefügt:

„(6) Die Schulleiterin oder der Schulleiter
kann Schülerinnen und Schüler, die nach Be-
ginn des zweiten Halbjahres der Qualifikations-
phase in den Jahrgang eintreten, für den § 10a
erstmals gilt, von der Pflicht zur Erstellung einer
Projektarbeit nach § 10a Abs. 1 befreien.“

b) Nach dem neuen Absatz 6 werden folgende
neue Absätze 7 und 8 angefügt:

„(7) Für Schülerinnen und Schüler, die vor
dem 1. August 2009 in die Gymnasiale Oberstufe
eingetreten sind, gilt diese Verordnung in der
am 31. Juli  2009 geltenden Fassung weiter.

(8) Für Schülerinnen und Schüler, die in eine
Jahrgangsstufe eines Schülerjahrganges eintre-
ten, der nach dem 31. Juli 2009 in die Gymna-
siale Oberstufe eingetreten ist, gilt diese Ver-
ordnung in der am 1. August 2009 geltenden
Fassung.“

17. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird nach dem Wort „Anla-
ge“ die Zahl „1“ eingefügt und die Angabe in
der Klammer  „zu § 7 Abs. 3“ durch die Angabe
„zu § 7 Abs. 4“ ersetzt. 

b) Die zweite Überschrift über der Tabelle erhält
folgende Fassung:

„Verzeichnis der Fächer (Aufgabenfelder)“

c) In der Tabelle Spalte 3 werden die Worte „INT
Informationstechnik“ gestrichen.

d) Die Spalten „Sportspiele“ und „Individualsport-
arten“ werden gestrichen.



e) Nach dem letzten Satz unter der Tabelle wird folgende neue Überschrift mit folgender neuen Tabelle an-
gefügt:
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f) Nach der zweiten Tabelle wird folgender neuer Satz angefügt:

„Mit Zustimmung der Senatorin für Bildung und Wissenschaft kann die Schule weitere Fächer anbieten.“
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Artikel 2

Änderung der Verordnung über den Bildungsgang
des Kollegs 

Die Verordnung über den Bildungsgang des Kollegs
vom 22. Juni 2006 (Brem.GBl. S. 339) wird wie folgt
geändert:

1. Nach § 8 wird folgender neuer § 8a eingefügt:

„§ 8a 

Projektarbeit

(1) In einem Halbjahr der Qualifikationsphase
wird eine Projektarbeit erstellt. Sie wird im Rahmen
eines fachübergreifenden Projektes, an dem mindes-
tens zwei Fächer beteiligt sind, erstellt.

(2) Die Projektarbeit setzt sich aus den Projekt-
ergebnissen, der Präsentation der Projektergebnisse
und einem Gespräch über die Projektergebnisse zu-
sammen. Das Gespräch wird von den Lehrerinnen
oder Lehrern der nach Absatz 1 beteiligten Fächer
geführt.

(3) Statt der Schriftform können die Projektergeb-
nisse aus einem medialen Produkt, einem gestalte-
ten Objekt oder einer szenischen oder musika-
lischen Darstellung bestehen. Liegt das Projekter-
gebnis nicht in Schriftform vor, ist es um eine schrift-
liche Reflexion des Projektergebnisses zu ergänzen. 

(4) Das Thema der Projektarbeit wird von den Leh-
rerinnen oder Lehrern der nach Absatz 1 beteiligten
Fächer genehmigt. Die Projektarbeit wird von zwei
an der Projektarbeit beteiligten Lehrerinnen und
Lehrern bewertet. Die Bewertung ist zu dokumen-
tieren.

(5) Die Projektarbeit kann als Einzel- oder Grup-
penarbeit angefertigt werden. Im Falle einer Grup-
penarbeit muss die individuelle Leistung nachweis-
bar und bewertbar sein. 

(6) Die Projektarbeit wird in die Gesamtqualifika-
tion eingebracht. Eine mit null Punkten bewertete
Projektarbeit gilt als nicht angefertigt.“

2. Dem § 11 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Schülerinnen und Schüler, die nach Beginn
des zweiten Halbjahres der Qualifikationsphase in
den Jahrgang eintreten, für den § 8a erstmals gilt,
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter von der
Pflicht zur Erstellung einer Projektarbeit nach § 8a
Abs. 1 befreien.“

Artikel 3

Änderung der 
Assistenten-Allgemeine-Hochschulreife-Verordnung

Die Assistenten-Allgemeine-Hochschulreife-Verord-
nung vom 7. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 217 – 223-m-1),
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 4. März
2008 (Brem.GBl. S. 55), wird wie folgt geändert:  

1. Nach § 4b wird folgender neuer § 4c eingefügt:

„§ 4c 

Projektarbeit 

(1) In einem Halbjahr der Qualifikationsphase
wird eine Projektarbeit erstellt. Sie wird im Rahmen
eines fachübergreifenden Projektes erstellt. 

(2) Die Projektarbeit setzt sich aus den Projekt-
ergebnissen, der Präsentation der Projektergebnisse
und einem Gespräch über die Projektergebnisse zu-
sammen. Das Gespräch wird von den am Projekt
nach Absatz 1 beteiligten Lehrerinnen oder Lehrern
geführt.

(3) Statt der Schriftform können die Projektergeb-
nisse aus einem medialen Produkt, einem gestalte-
ten Objekt oder einer szenischen oder musikalischen
Darstellung bestehen. Liegt das Projektergebnis
nicht in Schriftform vor, ist es um eine schriftliche
Reflexion des Projektergebnisses zu ergänzen. 

(4) Das Thema der Projektarbeit wird von den am
Projekt nach Absatz 1 beteiligten Lehrerinnen oder
Lehrern genehmigt. Die Projektarbeit wird von zwei
an der Projektarbeit beteiligten Lehrerinnen und
Lehrern bewertet. Die Bewertung ist zu dokumen-
tieren. 

(5) Die Projektarbeit kann als Einzel- oder Grup-
penarbeit angefertigt werden. Im Falle einer Grup-
penarbeit muss die individuelle Leistung nachweis-
bar und bewertbar sein. 

(6) Die Projektarbeit wird in die Gesamtqualifika-
tion eingebracht. Eine mit null Punkten bewertete
Projektarbeit gilt als nicht angefertigt.“

2. § 9 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Prüfungsfächer der Abiturprüfung in den
doppelqualifizierenden Bildungsgängen der Berufs-
fachschule für Assistenten mit dem Abschluss der
Allgemeinen Hochschulreife sind im 

Bildungsgang die Fächer

Technische Assistentin 1. Mathematik

für Informatik/Technischer 2. Informationstechnik

Assistent für Informatik 3. Politik

4. Deutsch oder Eng-
lisch

5. gegebenenfalls eine
besondere Lernleis-
tung nach § 16 der
Verordnung über
die Abiturprüfung

Wirtschaftsassistentin/ 1. Englisch 

Wirtschaftsassistent, 2. Wirtschaftslehre

Fachrichtung Fremdsprachen 3. Zweite oder Dritte
Fremdsprache

4. Mathematik oder
Biologie oder Che-
mie oder Physik

5. gegebenenfalls eine
besondere Lernleis-
tung nach § 16 der
Verordnung über
die Abiturprüfung“

3. Dem § 10 wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:

„(5) Schülerinnen und Schüler, die nach Beginn
des zweiten Halbjahres der Qualifikationsphase in
den Jahrgang eintreten, für den § 4c erstmals gilt,
kann die Schulleiterin oder der Schulleiter von der
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Pflicht zur Erstellung einer Projektarbeit nach § 4c
Abs. 1 befreien.“

4. Die Stundentafel für den Bildungsgang Wirtschafts-
assistentin/Wirtschaftsassistent, Fachrichtung Fremd-
sprachen (Anlage zu § 4 Abs. 2), wird wie folgt
geändert:

a) Für das Fach Deutsch wird im 4. Ausbildungs-
jahr die Zahl „80“ durch die Zahl „120“ ersetzt.

b) Für das Fach Politik (mit festen historischen
Anteilen) wird im 4. Ausbildungsjahr die Zahl
„120“ durch die Zahl „80“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung der Verordnung über die Abiturprüfung
im Lande Bremen

Die Verordnung über die Abiturprüfung im Lande
Bremen vom 1. Dezember 2005 (Brem.GBl. S. 585 –
223-a-10), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
10. Juni 2008 (Brem.GBl. S. 155), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 2 Abs. 4 wird aufgehoben.

2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden die Worte
„und das fünfte Prüfungselement“ gestrichen;
in Satz 3 werden die Worte „und das Kolloquium
beim fünften Prüfungselement“ gestrichen.

b) In Absatz 2 wird Satz 3 gestrichen.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 werden die Worte „sowie dem
Kolloquium beim fünften Prüfungselement“
gestrichen.

bb) Satz 5 wird gestrichen.

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Für die Abnahme der besonderen Lern-
leistung wird ein Fachprüfungsausschuss von
der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission bestellt. Der Fachausschuss besteht aus
der oder dem Vorsitzenden, der Prüferin oder
dem Prüfer und einer Protokollantin oder einem
Protokollanten. Der Ausschuss kann um ein
stimmberechtigtes Mitglied erweitert werden.
Prüferin oder Prüfer ist eine für die Thematik
des Wettbewerbes fachkompetente Lehrkraft.“

e) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

3. § 5 Abs. 1 Satz 3 wird aufgehoben.

4. Nach § 6 wird folgender neuer § 6a eingefügt:

„§ 6a 

Nachteilsausgleich

Prüflingen mit Behinderungen sind durch orga-
nisatorische Maßnahmen die durch ihre Behinde-
rung bedingten Nachteile soweit wie möglich aus-
zugleichen. In Betracht kommen insbesondere die
Zulassung spezieller Hilfsmittel, eine angemessene
Verlängerung der vorgesehenen Arbeitszeit oder
das Einräumen von Pausen. Über Abweichungen
von Vorschriften für das Prüfungsverfahren ent-
scheidet die Prüfungskommission. Die fachlichen
Anforderungen bleiben unberührt.“

5. § 7 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Schülerinnen und Schüler melden sich
schriftlich zur Abiturprüfung. Mit der Meldung
gibt die Schülerin oder der Schüler an:

1. das dritte und vierte Prüfungsfach, 

2. ob eine besondere Lernleistung nach § 16 in
die Abiturprüfung eingebracht werden soll,

3. das erste und zweite Leistungsfach nach
den Bestimmungen des § 8 Abs. 5 der Ver-
ordnung über die Gymnasiale Oberstufe,
sofern drei Leistungsfächer belegt wurden.

Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft legt
die Termine für die Meldung zur Abiturprüfung
fest.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Punktzahlen von Grundkursen, Leis-
tungskursen und der Projektarbeit aus der
Qualifikationsphase sowie die Ergebnisse der
Abiturprüfung werden in einer Gesamtqualifi-
kation zusammengefasst. Sie besteht aus dem
Grundkursblock, dem Leistungskurs- und Pro-
jektarbeitsblock und dem Prüfungsblock.“

b) Absatz 3 Nr. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„In der Gymnasialen Oberstufe, dem beruf-
lichen Gymnasium, den doppelqualifizieren-
den Bildungsgängen und dem Kolleg werden
die sechs Leistungskurse aus dem ersten bis
dritten Halbjahr der Qualifikationsphase in
zweifacher Wertung sowie die Ergebnisse der
Projektarbeit in zweifacher Wertung einge-
bracht.“

c) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte „des fünf-
ten Prüfungselements“ durch die Worte „ einer
besonderen Lernleistung“ ersetzt.

d) In Absatz 6 Satz 4 werden die Worte „Prüfung
zum fünften Prüfungselement“ durch die Worte
„besonderen Lernleistung“  ersetzt.

e) Absatz 8 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„3. Ein mit null Punkten oder „nicht beurteil-
bar“ bewerteter Kurs oder eine mit null
Punkten bewertete Projektarbeit können
nicht eingebracht werden.“

7. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Prüfling wird in vier Fächern geprüft:
in den beiden Leistungskursen (erstes und
zweites Prüfungsfach) und in einem Grundkurs
(drittes Prüfungsfach) schriftlich, sowie in einem
weiteren Grundkurs (viertes Prüfungsfach)
mündlich. Der Prüfling kann als weiteren Prü-
fungsteil eine besondere Lernleistung absolvie-
ren. In den schriftlich geprüften Fächern kön-
nen zusätzlich mündliche Prüfungen durchge-
führt werden. In Kunst und Musik können die
schriftliche und die mündliche Prüfung, in Dar-
stellendem Spiel kann die mündliche Prüfung
jeweils einen praktischen Teil enthalten. Ist
Sport Prüfungsfach, wird eine besondere Fach-
prüfung nach § 15 durchgeführt.“



b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird nach Satz 1 folgender
neuer Satz 2 eingefügt:

„Ein nach § 7 Abs. 1 zum Grundfach abge-
stuftes drittes Leistungsfach kann nicht als
drittes Prüfungsfach gewählt werden.“

bb) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

cc) Nummer 5 wird gestrichen.

dd) Die bisherigen Nummern 6, 7 und 8 wer-
den die Nummern 5, 6 und 7.

8. In § 13 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „diesen
Kurs“ durch die Worte „dieses Halbjahr“ ersetzt.

9. § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16

Die besondere Lernleistung

(1) Die besondere Lernleistung ist ein umfas-
sender Beitrag aus der Beteiligung an einem ge-
nehmigten Wettbewerb.

(2) Die besondere Lernleistung besteht aus drei
aufeinander bezogenen Prüfungsteilen:

1. der schriftlichen Dokumentation des Wettbe-
werbsbeitrages,

2. einer schriftlichen Reflexion des Erarbei-
tungsprozesses,

3. einem Kolloquium auf der Grundlage von
Nummer 1 und 2. 

Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens
30 Minuten. Es soll eine Stunde nicht über-
schreiten.

(3) Waren an den Teilen von Absatz 2 Nr. 1 bis 3
mehrere Prüflinge beteiligt, muss die individuelle
Prüfungsleistung nachweisbar und bewertbar
sein.

(4) Über die Leistungen entscheidet der Fach-
prüfungsausschuss. Er legt die Gesamtnote fest.
Unmittelbar nach der Prüfung werden abwei-
chend von § 17 Abs. 2 dem Prüfling die Noten-
ergebnisse zusammen mit den wesentlichen Grün-
den für die Bewertung mitgeteilt. 

(5) Die Durchführung des Kolloquiums für die
besondere Lernleistung findet frühestens nach der
Meldung zur Prüfung statt und muss bis zur ersten
Prüfungskonferenz abgeschlossen sein.“

10. § 16a wird aufgehoben.

11. § 16b wird aufgehoben.

12. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) In der zweiten Prüfungskonferenz nimmt
die Prüfungskommission die Ergebnisse der
schriftlichen Prüfungen und der mündlichen
Prüfungen im vierten Prüfungsfach, gegebe-
nenfalls der besonderen Lernleistung und ge-
gebenenfalls der besonderen Fachprüfung in
Sport zur Kenntnis, entscheidet über die Anset-
zung zusätzlicher mündlicher Prüfungen im
ersten bis dritten Prüfungsfach und über den
Abbruch der Abiturprüfung bei Prüflingen, die
die Abiturprüfung nicht mehr bestehen können.“

b) Absatz 6 wird aufgehoben.

13. In § 19 Abs. 2 wird das letzte Wort „belegt“ durch
das Wort „bescheinigt“ ersetzt.

14. § 20 Abs. 3 wird aufgehoben.

15. § 23 Abs. 2  erhält folgende Fassung:

„(2) Auf der Grundlage der bewerteten Prü-
fungsarbeiten und der mündlichen Prüfungen
wertet die Prüfungskommission in Zusammenar-
beit mit den Fachprüfungsleiterinnen und -leitern
die abgeschlossene Abiturprüfung aus. Die oder
der Vorsitzende der Prüfungskommission fasst die
Auswertung der Abiturprüfung zusammen. Die
Auswertung wird in den Fachkonferenzen der
Schule beraten. Die Ergebnisse der Auswertung
der Abiturprüfung gehen in die Vorbereitung der
Abiturprüfung des kommenden Jahres ein.“

16. Dem § 25 wird folgender neuer Absatz 8 angefügt:

„(8) Für Schülerinnen und Schüler, für die nach
§ 17 Abs. 6 der Verordnung über die Gymnasiale
Oberstufe, § 11 Abs. 4 der Verordnung über den
Bildungsgang des Kollegs und § 10 Abs. 5 der As-
sistenten-Allgemeine-Hochschulreife-Verordnung
von der Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht
wurde, ist § 8 Abs. 3 Nr. 1 der Verordnung über die
Abiturprüfung in der am 31. Juli 2008 geltenden
Fassung weiter anzuwenden.“

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2008 in Kraft, soweit in Absatz 2 nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Artikel 1 Nr. 1 bis 8, 10 bis 15, 16 Buchstabe b, 17
und 18 sowie Artikel 4 treten am 1. August 2009 in
Kraft.

Bremen, den 3. November 2008

Die Senatorin für Bildung 
und Wissenschaft
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